
Seite 1

Ausfüllhinweise zu den statistischen Daten des Vertrages zur „Nationalen 
Umsetzung des Handlungsrahmens für die Falschgelderkennung und die Sortierung 
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Erfassung der Basisdaten des meldepflichtigen Kreditinstitutes mit den Kontaktdaten des 
zuständigen Ansprechpartners
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1 AKTs, die eine reine Tresorfunktion darstellen, sind nicht in den Stammdaten aufzuführen. 
Unter bestimmten Bedingungen fallen AKTs jedoch unter die Regelungen und sind somit 
auch in den Stammdaten aufzulisten. Dies ist dann der Fall, wenn nicht ein entsprechend 
ausgebildeter Mitarbeiter des Instituts die Noten bei der Einzahlung bzw. vor der Auszahlung 
auf Echtheit und ggf. auf Umlauffähigkeit prüft und die Prüfung auf den AKT verlagert wird. 
Sollen Banknoten für Auszahlungen an kundenbedienten Systemen verwendet werden, 
müssen diese vom AKT auf Echtheit und Umlauffähigkeit geprüft werden und ebenfalls 
gemeldet werden.

2

2 Ein Update von Framework-relevanten Komponenten, z. B. Notenerkennung, ist als 
Außerbetriebnahme und als Inbetriebnahme zu melden!

3

3 Die Definition der Systemtypen bezieht sich nur auf die Framework-relevanten Hard-
und Softwarekomponenten!

4

4 Betriebszeiten der Geschäftsstellen / Standorte sind nur dann zu melden, wenn 
„beschäftigtenbediente (Backoffice) Geräte“ und AKTs gemeldet werden!

Genereller Hinweis:
Kombinierte Ein- / Auszahlgeräte, die nicht recyceln, sondern lediglich die Funktionen eines 
Geldeinzahlautomaten (CIM) und eines Geldausgabeautomaten (GAA) in einem Gehäuse 
darstellen, sind als CIM zu melden (auch die Ziffern I.3, I.5 und II.1 sind auszufüllen)!
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2 Wurden unter I.2 CRM gemeldet, ist die Frage mit „JA“ zu beantworten. Die Anzahl der 
CRM muss mit der Summe gem. I.2 übereinstimmen.

3 Wurden unter I.2 CIM gemeldet, ist die Frage mit „JA“ zu beantworten. Die Anzahl der CIM 
muss mit der Summe gem. I.2 übereinstimmen.

4 Wurde die Frage I.3 mit „JA“ beantwortet, kann diese Frage nur mit „NEIN“ beantwortet 
werden. Wurde die Frage I.3 mit „NEIN“ beantwortet, ist hier mit „JA“ zu antworten.

5 Sollte ein externer Dienstleister (WTU) mit dem Recycling beauftragt sein, ist dieser hier 
aufzuführen. Zum aktuellen Zeitpunkt (Juli 2007) dürfte dies unwahrscheinlich sein.

Die Frage ist mit „JA“ zu beantworten, wenn als „wieder verwendbar“  erkannte Banknoten 
aus den unter I.2 aufgeführten Systeme direkt in GAA eingefüllt werden.
Bei den Stückelungen sind alle Stückelungen anzukreuzen, die über GAA ausgezahlt 
werden.
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2 Diese Daten können erst im Jahr 2009 für den Zeitraum Juli – Dezember 2008 seitens der 
Rechenzentren geliefert werden. Die Bundesbank ist informiert.

3 Diese Daten beziehen sich auf „beschäftigtenbediente (Backoffice) Geräte“. Die Daten 
müssen entweder aus der Maschinenstatistik oder aus manuell geführten Statistiken 
entnommen werden. Seitens der Rechenzentren kann keine Hilfestellung (off-line
Maschinen) gegeben werden.

Alle Institute, die GAA betreiben, müssen die Daten zu II.1 melden. Daten können der 
GAA-Statistik entnommen werden. Wobei aktuell noch die Umsätze, die am Schalter 
generiert wurden „white cards“ (SB-Kasse, FONet etc.) fehlen. Hier sind die 
Rechenzentren aktiv. Die Bundesbank ist informiert.
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